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Freiwillige Vereinbarungen:  

Maßnahmenkatalog und Ausgleichsbeträge 2021 
Information 01/2021 

Zeven, 23.03.2021 
 

 Wie in den vergangenen Jahren können dieses Jahr wieder Freiwillige Vereinbarungen (FV) zum Schutz 
des Grundwassers abgeschlossen werden. Sollten Sie Interesse an einer Vereinbarung haben, so bitten 
wir Sie, sich bei uns im Büro unter 04281-939470 zu melden, so dass wir Ihnen die entsprechenden 
Antragsformulare zusenden können. 

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen können folgende Maßnahmen nicht mehr abgeschlossen wer-
den:  

- Der Abschluss der FV I.I „Reduzierte N-Düngung in der Fruchtfolge (Herbst-Nmin) ist nicht mehr 
zulässig, seit dem 01.01.2021 in den „Roten Gebieten“ die Düngung um 20 % reduziert werden 
muss  

- Die Maßnahme „I.E Aktive Begrünung“ ist aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Begrünung (Zwi-
schenfrüchte/ Untersaaten) über Winter nicht mehr förderfähig 

Daher beschränkt sich ab diesem Jahr der FV-Katalog auf die folgenden Maßnahmen. Zur Höhe der Aus-
gleichsbeträge wurden in der Sitzung des Kooperationsausschusses am 02.03.2021 folgende Beschlüsse 
gefasst.  

Die Maßnahme III. entspricht der Reduzierten N-Düngung in der Fruchtfolge.  

I.B Verzicht auf den Einsatz tierischer Wirtschaftsdünger in Zone II 

▪ Verzicht auf den Einsatz tierischer Wirtschaftsdünger inkl. Gärresten in der engeren Schutzzone II 
der WSG Dulonsberg, WSG Wanna, WSG Wingst oder WSG Altenwalde 

▪ Führen einer Schlagkartei bzw. eines Weidetagebuches 

Ausgleichsbetrag: 584 €/ha 

I.D Wirtschaftsdüngeranalysen → nach Verabschiedung der Landes-Düngeverordnung wieder förder-
fähig 

▪ Durchführung einer Wirtschaftsdüngeranalyse (Vollanalyse) 
▪ Berücksichtigung der Analyseergebnisse bei der Düngeplanung unter Verwendung der nachfolgend 

genannten Anrechenbarkeiten für Stickstoff 
▪ N-Anrechenbarkeit: Gülle (Rind, Schwein)   70 % 

Gärreste (flüssig)   70 % 

Jauche     90 % 

Mist (Rinder, Schweine, Pferde) 30 % 

Festmist und Jauche (Tiefstallmist) 40 % 

Festmist (Geflügel)   40 % 

Ausgleichsbetrag: 65,- €/Analyse 

III. Grundwasserschonende Bewirtschaftung von Ackerflächen mit erfolgshonorierter Auszahlung  
(Herbst-Nmin)  

▪ Durch eine suboptimale Düngung und sonstige pflanzenbauliche Maßnahmen wie z.B. Grünroggen-
ein- bzw. Untersaat und Zwischenfruchtanbau auf den Flächen ist ein Herbst-Nmin-Gehalt (0-60 
cm, nur NO3) von max. 27/ 36/ 45 kg Nmin/ha einzuhalten 

▪ Dokumentation in einer Schlagkartei 

▪ letzte Düngung zur Hauptfrucht 15.06. des Jahres 
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▪ Teilnahme an einer Düngeberatung durch den Zusatzberater 

▪ Rechtsverbindliche Anerkennung des Herbst-Nmin-Wertes 

▪ Rechtzeitige Mitteilung des vorgesehenen Erntetermins an die Zusatzberatung 

▪ Es werden mindestens 50% der Vertragsfläche pro Frucht beprobt; das Ergebnis wird prozentual 
auf die Vertragsfläche und der jeweiligen Frucht umgelegt 

▪ Eine Wirtschaftsdüngerausbringung nach Beprobung im Herbst nach späträumenden Früchten ist 
nicht zulässig. 

Ausgleichsbeträge:  ≤ 27 kg Nmin/ha 150 - 250 €/ha 

≤ 36 kg Nmin/ha 140 - 200 €/ha 

≤ 45 kg Nmin/ha 50 - 70 €/ha 

Die Auszahlungshöhe ist vom Restbudget abhängig und wird individuell in der Kooperation abgestimmt. 
Somit kommt es jährlich zu einer maximalen Auszahlung des Budgets.  

I.L Metolachlor- und Terbuthylazinverzicht in Mais (Einsatz einer Maishacke) 

▪ Herbizidanwendungen ohne die Wirkstoffe Metolachlor und Terbuthylazin 
▪ Alternativ Einsatz einer Maishacke zur mechanischen Unkrautbekämpfung 
▪ Nachweis der alternativen Präparate durch Kaufbelege 
▪ Schlagkarteiführung und Vorlage bei der Zusatzberatung 
▪ Kombination mit Aussaat einer Untersaat in Mais möglich 

Ausgleichsbetrag: 64 €/ha 

Zu beachten ist, dass bei abgeschlossenen ELER-Maßnahmen eine Doppelförderung (bei gleicher Flä-
che) bestehen kann. 

 Aktuell geltende Anforderungen in den „Roten Gebieten“  

 Seit dem 01.01.2021 bis zum Inkrafttreten der neuen Landesdüngeverordnung sind die Auffangkulisse 
sowie die nitrat- und phosphatsensiblen Gebiete nach Landesdüngeverordnung 2019 verbindlich. 

Aktuell müssen die folgenden Anforderungen eingehalten werden.  

In der bundesweiten Düngeverordnung sind die verbindlichen Anforderungen folgende: 

- Reduktion der Stickstoffdüngung um 20 % bezogen auf den Ø der Betriebsflächen in den ausgewie-
senen Gebieten 

- Einschränkungen der Herbstdüngung (betrifft Zwischenfrüchte, Wintergerste und Winterraps) 
- Flächenscharfe Einhaltung der 170 kg Norg/ha-Grenze 
- Verpflichtender Anbau einer Winterzwischenfrucht vor Sommerungen, die mit wesentlichen N-

Mengen gedüngt werden sollen  
- Verlängerung der Sperrzeiten für die N-Düngung auf Grünland, sowie für die Düngung mit Festmist 

von Huf- und Klauentieren sowie Kompost 
- Begrenzung der Düngung auf Grünland im Herbst auf max. 60 kg Gesamt-N/ha  
- zusätzlich sind min. 2 weitere Maßnahmen aus einem erweiterten Katalog oder länderspezifische 

Maßnahmen umzusetzen 

Nach der „Landes-Düngeverordnung“ (Fassung vom 28.11.2019) gelten diese Anforderungen zusätzli-
che in der „Gebietskulisse Grundwasser“: 

- Verpflichtende Wirtschaftsdünger- u. Gärrestuntersuchungen (Ges.-N, verf. N oder NH4-N, Ges P)  
- Einarbeitung auf unbestelltes Ackerland innerhalb einer Stunde  
- Lagerraum für flüssige Wirtschaftsdünger und Gärreste mind. 7 Monate ab 31.12.2021 (wenn teil-

betroffen gilt: mind. 35% der LF u. 10 ha bzw. 35 ha in Kulisse liegen) 
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Die Karte zeigt die unterschiedlichen Kulissen in der Kooperation Trinkwasser Land Hadeln.  

 

 

 

 Umsetzung des neuen Düngerechts in den Wasserschutzgebieten  

 

Die Herausforderungen zur Umsetzung des neuen Düngerechts haben sich enorm erhört. Viele Land-
wirte haben uns kontaktiert, um Rat bezüglich der Umsetzung zu erhalten. Dieses bezieht sich auf die 
verschiedenen Kulissen (Wasserschutzgebiete (WSG), Wasserrahmenrichtlinien (WRRL)-Kulisse, nitrat-
sensible Gebiete („rote Gebiete“), phosphatsensible Gebiete („graue Gebiete“) und Auffangkulisse 
(„Übergangsgebiet“), als auch auf die Kernfrage „Was darf ich jetzt als Landwirt überhaupt noch wo 
düngen?“. Daher möchten wir Tipps und Anregungen geben, die bei der Umsetzung der neuen zahlrei-
chen gesetzlichen Bestimmungen helfen. Es geht um Maßnahmen auf den Betrieben, die kurz- und/ 
oder mittelfristig umgesetzt werden sollten, um den Anforderungen gerecht zu werden und trotzdem 
die ortsüblichen Erträge erzielen zu können. 

Kurzfristige Anpassungen: 

Der zentrale Lösungsbaustein zur erfolgreichen Umsetzung der neuen Vorgaben unter Beibehaltung von 
guten Erträgen liegt aus unserer Sicht in den beiden Faktoren Bodenfruchtbarkeit und Erhöhung des 
Wirkungsgrades der eingesetzten organischen und mineralischen Düngemittel.  

Bodenfruchtbarkeit: Für die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit werden oftmals Zwischenfruchtmi-
schungen eingesetzt. Diesbezüglich haben wir im letzten Herbst mit der Videoserie „Zwischenfruchtan-
bau“ auf unserem Youtube-Channel begonnen. Dort wird eine Auswahl geeigneter Zwischenfruchtmi-

schungen für die aktuellen und gebietlichen Anbausituationen vorgestellt. Generell werden folgende 
Aspekte empfohlen, um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern:  

- Erosionen vermeiden: Insbesondere auf Geeststandorten ist der Feinbodenabtrag durch Erosionen 
ein massives Problem für die Bodenfruchtbarkeit, da insbesondere die Tonminerale verwehen oder 
auch abgeschwemmt werden. Abhilfe kann ein fast dauerbegrünter Boden sein.  

- Fruchtfolge: Umso weiter die Fruchtfolge gestaltet ist, desto besser ist die Bodenfruchtbarkeit. 
Durch den Wechsel von Ein- und Zweikeimblättrigen Pflanzen im Wechsel von Sommerung und 
Winterung mit dem dazugehörigen Zwischenfruchtanbau werden die Ackerflächen „elastischer“. 
Die angebauten Feldfrüchte weisen in der Regel eine höhere Widerstandsfähigkeit auf und das Un-
krautspektrum verringert sich enorm, sodass Einsparungen bei der angewendeten Menge an syn-
thetischen Pflanzenschutzmitteln möglich sind. In spezialisierten Fruchtfolgen, wie zum Beispiel 

 

mailto:zeven@geries.de
http://www.geries.de/


 
-4- 

 

 Geries Ingenieure GmbH 
Südring 9 
27404 Zeven 

E-Mail: zeven@geries.de   
      www.geries.de  

 

Telefon: 04281 / 9394-70 
       Fax: 04281 / 9394-71 
 

 

dem jährlichen Anbau von Silomais, steigen die Anforderungen an die Feldhygiene und den Erosi-
onsschutz erheblich an.  

- Bodenbearbeitung: Auch die Bodenbearbeitung spielt bei einem effizienten Ackerbau eine wichtige 
Rolle. Durch viele Bodenbewegungen wird der Boden nicht nur anfällig für Erosion, sondern auch 
durch ständige Überlüftung wird Humus abgebaut. Der „Humusabbau“ muss sachgerecht in der 
Düngeplanung einbezogen werden, da es ansonsten zu hohen Nährstoffüberschüssen kommt. 
Durch konservierende Bodenbearbeitung kann die Bodenfruchtbarkeit besser erhalten werden.  

- Sortenwahl und Aussaatstärke: Die Sortenwahl und die Aussaatstärke werden für einen grundwas-
serschonenden und nährstoffeffizienten Pflanzenbau immer wichtiger. Wir empfehlen stressresis-
tente Sorten mit idealer Aussaatstärke zu verwenden. Im Idealfall werden sämtliche Empfehlungen 
in Kombination miteinander umgesetzt, um die bestmögliche Wirkung zu erreichen.  

Wirkungsgrad organischer und mineralischer Düngemittel optimieren: 

Da die Bruttonährstoffgaben ab diesem Jahr weiter begrenzt werden, muss der Nutzungsgrad der un-

terschiedlichen Düngemittel erhöht werden. Dieses trifft nicht nur auf organische, sondern auch auf 
mineralische Düngemittel zu. Es muss auf Düngemittel mit hohem Nutzungsgrad gesetzt werden, um 
ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Punkte hinsichtlich der organischen und mineralischen Dünge-
mittel sind allgemein zu berücksichtigen: 

- Organische Düngermittel sollten ausschließlich mit emissionsarmer Technik ausgebracht werden, 
um eine möglichst hohe Pflanzenverfügbarkeit zu generieren. Mitunter kann es dafür sinnvoll sein, 
Gülle gezielt durch den Zusatz von Aditiven, wie Pflanzenkohle oder Rottelenker, zu behandeln. 
Oder auch zu separieren, um die Fließfähigkeit der Gülle zu gewährleisten. Der Wirkungsgrad des 
Stallmistes kann zum Beispiel durch Umpacken deutlich verbessert werden.  

- Mineralische Düngemittel sollten lediglich zum gezielten Start oder als Ausgleich eingesetzt wer-
den. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Mengen nicht überzogen werden, um ein Überwachsen 

der Bestände zu verhindern. Weiterhin sollte darauf geachtet werden, dass die Nährstoffgaben im 
Idealfall entweder mit stabilisierten Düngemitteln durchführt werden, die sich nach Pflanzenbedarf 
mineralisieren oder jeweils zum Pflanzenbedarf mit hoch wirksamen Düngemitteln mehrfach in den 
Bestand gefahren werden.  

Bei der gesamten Düngung muss darauf geachtet werden, dass alle nötigen Nährstoffe zum Pflanzenbe-
darf zur Verfügung stehen. Dieses trifft besonders auf Calcium (Kalk), Kalium und Spurenelemente zu, 
deren Wichtigkeit mitunter unterschätzt wird. Auch Schwefel ist ein wichtiger Nährstoff, da zum Beispiel 
ohne diesen kein Stickstoff aufgenommen werden kann. 

Mittelfristige Anpassung: 

Um ideale Wirkungsrade aus den betriebseigenen Düngemitteln zu erreichen, ist es entscheidend, dass 
sowohl genügend Güllelagerraum als auch ortsfeste Lagerstätten für Festmist vorhanden sind. Dieses 

ist auch ein zentrales Thema der neuen Düngeverordnung. Wir empfehlen die Lagerkapazitäten, wenn 
noch nicht geschehen, zu erhöhen. Eine Anpassung der Lagerkapazitäten ist aber unumgänglich, um die 
Erträge stabil zu halten.  

 Ihre Ansprechpartner  

 

 

Ulrike Wüstemann 

Fon: 04281-939477 

Mobil: 0171-5795989 

 

wuestemann@geries.de  

Jan-Hendrik Sibberns 

Fon: 04281-939474 

Fon 2: 04742-335162 

Mobil: 0151-52344890 

sibberns@geries.de  

Volker Dammann 

Fon:  04281-939476 

Mobil:  0173-9288299 

 

dammann@geries.de 
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